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Genehmigung der 35. Änderung des Regionalen Flä-
chennutzungsplans der Planungsgemeinschaft Städte-

region Ruhr für die Stadtgebiete der Städte Bochum, 
Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und 

Oberhausen, im Gebiet der Stadt Essen

Genehmigung der 35. Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans 
der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr für die Stadtgebiete der Städte Bochum, 

Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen, 
im Gebiet der Stadt Essen

 

Vom 15. Oktober 2021

 

Die Räte der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Ober- 
hausen haben in ihren Sitzungen vom 4. März 2021 bis 28. Juni 2021 die 35. Änderung des Re-
gionalen Flächennutzungsplans für die Planungsgemeinschaft der Städteregion Ruhr im Gebiet 
der Stadt Essen, Pferdebahnstraße / Berthold-Beitz-Boulevard (ESSEN 51) beschlossen. Diese 
Änderung hat mir die Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr mit Schreiben vom 6. Juli 20201 
– Aktenzeichen: 61-2-1 - gemäß § 41 Absatz 2 Landesplanungsgesetzes NRW vom 3. Mai 2005 
(GV. NRW. S. 430), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Juli 2021 (GV. NRW. S. 
904), zur Genehmigung vorgelegt.
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Diese Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans habe ich mit Erlass vom 13. Oktober 2021 
– Aktenzeichen: 51.12.03.07-000001-2021-0009992 – gemäß § 41 Absatz 2 Landespla- 
nungsgesetz NRW im Einvernehmen mit den fachlich zuständigen Landesministerien genehmigt.

 

Die Bekanntmachung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen er-
folgt nach § 14 Satz 1 Landesplanungsgesetz NRW. Gemäß § 14 Satz 3 Landesplanungsgesetz 
NRW wird die Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans bei dem Regionalverband Ruhr 
(Regionalplanungsbehörde) sowie den Städten Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim 
an der Ruhr und Oberhausen zur Einsicht für jedermann niedergelegt.

 

Die Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans wird mit der Bekanntmachung der Geneh-
migung wirksam. Dabei sind die Ziele gemäß §§ 4 und 5 Raumordnungsgesetz vom 22. Dezem-
ber 2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 2694) geändert worden ist, zu beachten.

 

Ich weise darauf hin, dass gemäß § 11 Absatz 5 Satz 1 des Raumordnungsgesetzes (ROG) eine 
nach § 11 Abs.1 Nr. 1 und 2 ROG beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, nach § 11 Abs.3 ROG beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, eine nach 
§ 11 Abs. 4 ROG beachtliche Verletzung der Vorschriften über die Umweltprüfung sowie die Ent-
wicklung des Regionalen Flächennutzungsplans aus dem Landesentwicklungsplan, dessen Un-
wirksamkeit sich wegen Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften herausstellt (gemäß § 
15 des Landesplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen), unbeachtlich wird, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit Bekanntmachung des Regionalen Flächennutzungsplans gegenüber dem 
Regionalverband Ruhr (Regionalplanungsbehörde) unter Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhalts geltend gemacht worden ist.

 

Düsseldorf, den 15. Oktober 2021

 

Der Minister 
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

 

Heike  J A E H R L I N G

GV. NRW. 2021 S. 1175
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